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Begründung 
 
 
1. Anlass und Zielstellung des Bebauungsplanes 
 
 
Die Johannesbad Fachklinik Ostseestrand "Klaus Störtebeker" 

Strandstraße 13 in Kölpinsee behandelt Kinder und Jugendliche im Alter bis 

18 Jahren mit Erkrankungen der Haut, der Atemwege sowie mit Adipositas 

und deren Folgeerkrankungen. Weiterhin werden Mutter/Vater-Kind-

Vorsorgemaßnahmen angeboten.  

 

Aufgrund erforderlicher Unterhaltungsarbeiten an der Bausubstanz und 

veränderter Strukturen im Gesundheitswesen beabsichtigt der 

Vorhabensträger, die Johannesbad Management AG Bad Füssing, den 

Klinikstandort an der Jägerstrasse zu modernisieren und zu erweitern. 

 

Mit der Modernisierung und Erweiterung sind folgende Planungsziele 

verbunden:  

 

• Schaffung eines neuen Empfangs- und Rezeptionsbereiches 

an der Jägerstrasse mit zusätzlichen Spiel- und Gemeinschaftsräume 

sowie repräsentativen Außenanlagen und Anreisestellplätzen,  

• Ersatz von Mutter-Vater-Kind Apartments für den geplanten 

Abriss des westlich an das „Haus Nordlicht“ angrenzenden 

Gebäudeflügels, 

• Erweiterung der Speise- und Gemeinschaftsräume an der 

Parkstrasse mit Terrassen, 

• Herstellen eines teilüberdachten und sichtgeschützten 

Betriebshofes an der Parkstraße 

• Erweiterung Reha- und Therapieeinrichtungen sowie der 

Mutter-Vater-Kind-Apartments durch einen Anbau an den 

südwestlichen Flügel des „Haus Möwe“ an der Gerhart-Hauptmann-

Straße, mit Option für eine weiteren Anbau,  

• Umgestaltung der Außenanlagen für Spiel- und 

Therapieeinrichtungen für unterschiedliche Altersgruppen, 

• Erweiterung der Stellplatzkapazitäten entlang der Jägerstrasse 

und der Gerhart-Hauptmann-Straße. 
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Die mit der 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

beschlossene, auf die Nebensaison befristete Festsetzung einer Hotelnutzung 

soll beibehalten bleiben. Als Zielgruppen sollen Familien sowie Kinder und 

Jugendliche (Schulklassen) angesprochen werden. Neben den Erholungs- 

und Freizeitangeboten sollen für diese angestrebten Zielgruppen private 

Rehabilitations- und Präventivmaßnahmen angeboten werden. Dazu gehören 

z.B. Gesundheits- und Präventivprogramme, Seminare und Trainings für 

Laufinteressierte, Fastenwochen und Ernährungsberatung.  

 

Für die geplanten Baumaßnahmen sollen u. a. Flächen in Anspruch 

genommen werden, die in dem derzeit rechtskräftigen Vorhaben- und 

Erschließungsplan Nr. 3 als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz 

sowie als Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt sind. 

Für diese Bereiche ist eine Nutzungsänderung in ein Baugebiet erforderlich.  

 

Der bestehende eingeschossige Gebäudetrakt an der Jägerstraße wurde 

seinerzeit unmittelbar an der Grundstücksgrenze zu dem Nachbargrundstück 

errichtet. Erforderliche Abstandsflächen wurden nicht eingehalten. Damit 

wurden sowohl nachbarrechtliche als auch brandschutzrechtliche Belange 

nicht berücksichtigt. Um diesen Missstand zu beheben, soll der Ersatzneubau 

daher um die erforderliche Tiefe der Abstandsflächen verschoben werden. 

 

Die geplante Art und das Maß der baulichen Nutzung werden an die 

bestehende Bebauung angeglichen.  

 

Das Gesamtprojekt wurde in der Bauausschusssitzung am 13.09.2016 

vorgestellt und am 20.09.2016 in der Gemeindevertretersitzung beraten. Die 

Umsetzung der Planung ist in drei Bauabschnitte vorgesehen.  

 

Die Gemeinde Loddin unterstützt das Gesamtprojekt und drängt auf eine 

zügige Realisierung. Insbesondere möchte die Gemeinde Loddin durch die 

Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen in dem Bereich die angespannte 

Stellplatzsituation verbessern. 

Durch die Modernisierung und Erweiterung der Klinik, die eine der größten 

Arbeitgeber im Ort ist, wird der Standort ganzjährig und langfristig gesichert. 
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Die beabsichtigte befristete Nutzung der Gebäude als Hotel dient der 

Auslastung des Unternehmens und bietet für die genannte spezielle 

Zielgruppe Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb der.  

 

 

2. Verfahren und gesetzliche Grundlagen  
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 3 „Kinder-Reha-Klinik der 

Johannesbad AG auf Usedom“ ist seit 1996 rechtskräftig. Die Planungsziele 

des Vorhaben- und Erschließungsplanes wurden vollständig umgesetzt.  

 

Die 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 2 wurde im Jahr 

2013 rechtskräftig.  

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 für die 2. Änderung des 

Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 3 erfolgt für einen Teilbereich des 

ursprünglichen gesamten Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 3.  

 

Die Aufstellung nach § 10 BauGB wurde von der Gemeindevertretung Loddin 

am 20.09.2016 beschlossen. 
  

Die rechtlichen Grundlagen sind: 

 

• § 245 c Baugesetzbuch (BauGB) i. d. Fass. der Bekanntmachung vom 

23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 

des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert. Danach 

erfolgt die Fortführung des Verfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 

I S. 2414, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 

2015 (BGBl. I S. 1772, 1731). 

 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl I S. 132), zul. geändert 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), 
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• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 

Fassung der Neubekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-

V S. 344) 

 
 

Hinweis:  

Der Name der Fachklink wurde zwischenzeitlich geändert und lautet jetzt:  

Johannesbad Fachklinik Ostseestrand "Klaus Störtebeker" 

 

 
3.  Ableitung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 

zu entwickeln.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Loddin ist das Plangebiet 

als Sondergebiet Kinder Reha gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen, so dass 

sich die Zielsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 19 mit der 

gesamtgemeindlichen Planung in Übereinstimmung befinden.  

 
4.  Geltungsbereich  
 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Loddin, Flur 1 und umfasst die 

Flurstücke 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 mit einer Fläche von ca. 8.500 m²  

    

Das Plangebiet grenzt im Südosten an die Jägerstraße, im Nordosten an die 

Parkstraße und im Nordwesten an die Gerhart-Hauptmann-Straße.  

 

5.  Bestandssituation 
 

An der Jägerstraße liegt das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Gebäude 

Haus Nordlicht (Foto 1) mit den eingeschossigen Anbauten (Foto 2). Es ist mit 

38 Betten ausgestattet (zur Zeit Bereich Vorsorge Mutter/Vater-Kind, 

Gemeinschafts- und Empfangsräume). Es wurde unmittelbar auf der Grenze 

errichtet und widerspricht damit öffentlich-rechtlichen Abstandsregelungen. 

Dieser Anbau soll abgerissen werden. Der Gebäudekomplex entspricht nicht 

mehr den heutigen bauphysikalischen und gesundheitsrechtlichen 

Anforderungen. 
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Nach dem Abriss soll ein 2-geschossiger Ersatzneubau errichtet werden, der 

die gleichen Nutzungen beinhaltet wie der derzeitige Gebäudebestand. 

Weiterhin wird durch den Ersatzneubau die Rettungswegsituation heutigen 

Anforderungen angepasst und die Sicherheit verbessert. Der Ersatzneubau 

soll mit einem Grenzabstand von 3 m zur benachbarten Grundstücksgrenze 

errichtet werden.  

 

Foto 1 Jägerstraße, Haus Nordlicht 

 

Foto 2 Jägerstraße Haus Nordlicht mit Anbau 
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Auf der Grundlage des  Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 3  „Kinder-

Reha-Klinik der Johannesbad AG auf Usedom“, der seit 1996 rechtskräftig ist, 

wurde in dem Plangeltungsbereich ein winkelförmiger Neubau ergänzt 

(Neubau A, auch Haus Möwe). Dieses Haus beherbergt heute 30 

Appartements für 2 bis 4 Personen (Mutter/Vater-Kind-Bereich). Außerdem 

befinden sich auch hier Gemeinschafts- und Seminarräume.  

 

Dieses Gebäude wurde gemäß den Festsetzungen des V+E-Planes errichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem V+E-Plan 

Nr. 3 

 

 
 
 

 
 
Foto 3 Gerhard Hauptmann Str. Haus Möwe 
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Foto 4 Innenhof Haus Möwe 
 
Die beiden winkelförmigen Gebäude bilden einen geschützten Innenhof für 

den Aufenthalt der Patienten. 

 

 

 
Foto 5 Innenhof 
 
Entlang der Gerhard Hauptmannstraße liegen großzügige naturbelassene 

Grünflächen für die Erholung. Vorherrschend ist der Kiefernbestand.   
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Foto 6 Parkstraße  
 
Der Eingang auf das Gelände erfolgt über die Parkstraße. Ein deutlicher 

Hinweis auf den Haupteingang ist jedoch nicht erkennbar und erschwert die 

Orientierung.  

 

Die Zufahrt auf das Gelände erfolgt ebenfalls über die Parkstraße. Der 

Innenbereich der Anlage ist für private Kraftfahrzeuge gesperrt. PkW- 

Stellplätze für die Patienten sind entlang der Parkstraße, der Gerhard –

Hauptmann Str. und der Jägerstraße (seitlich) ausgewiesen. Das 

Stellplatzangebot ist derzeit nicht immer ausreichend.  

 

Die Erschließung mit Wasser, Abwasser, Strom ist durch das vorhandene 

Leitungsnetz gesichert. 

 

Ein zweiter Teilbereich der Fachklinik liegt östlich der Jägerstraße. Hier 

befinden sich die zentrale Verwaltung, medizinische Betreuung, Küche sowie 

weitere Einrichtungen und Zimmer für die Patienten. Dieser Teilbereich ist 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 18. 
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6. Städtebauliches Konzept und Festsetzungen  
 
Mit dem vorliegenden städtebaulichen Konzept wird die Grundidee des V+E-
Planes Nr. 3 weiterentwickelt. 
 
 

 
 
Foto 7 Modell Draufsicht 
 
 

Der vorhandene winkelförmige Gebäudekörper des Haus Möwe (im Foto 7 

dunkel dargestellt) wird um einen ebenfalls winkelförmigen Anbau ergänzt. In 

diesem Gebäudeteil sollen Reha- und Therapieeinrichtungen sowie Mutter-

Vater-Kind-Apartments (ca. 20 Apartments) untergebracht werden. Optional 

soll ein verlängernder Anbau entlang der Gerhard-Hauptmann –Str. möglich 

sein (im Foto auf der Fläche unten links).  

 

Entlang der Parkstraße (im Foto 7 oben) ist der Anbau eine Flügels geplant, 

der Speise- und Gemeinschaftsräume mit Terrassen aufnehmen soll. An der 

Giebelseite ist der teilüberdachte und sichtgeschützte Betriebshof 

vorgesehen.  

 

Die Gestaltung und Kubatur der geplanten Gebäude wird an die bestehende 

Bebauung angepaßt. Das betrifft insbesondere die Gebäudehöhen, 

Geschossigkeit, Dachform und Dachneigung. 
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An das Haus Nordlicht (rechts oben im Foto 7) wird ein Ersatzneubau 

angebaut. Die städtebauliche Grundform entspricht dem ursprünglichen 

Baubestand. Durch das Verschieben des Baukörpers werden die 

erforderlichen Abstandsflächen zu dem Nachbargrundstück hergestellt und 

dem Brandschutzerfordernis Rechnung getragen. Mit dem Neubau erhält die 

Klinikanlage einen neuen Empfangs- und Rezeptionsbereich an der 

Jägerstrasse mit zusätzlichen Spiel- und Gemeinschaftsräumen sowie 

repräsentativen Außenanlagen und Anreisestellplätzen (Foto 8). Als Ersatz 

entstehen 14 Appartements.  

 

 
Foto 8 Modell Ansicht Jägerstraße 

 

Durch die Gebäudestellung wird eine Abfolge von Innenhöfen gebildet, die 

dem Aufenthalt der Patienten dienen und für Gruppenaktivitäten genutzt 

werden können. Insbesondere für die kleineren Kinder bietet sich hier ein 

kontrollierbarer geschützter Bereich.  

 
Im rückseitigen Bereich des Plangebietes sollen Grünflächen für Spiel und 

Sport erhalten bleiben, in der Fläche jedoch deutlich verkleinert und 

gärtnerisch gestaltet.  

 

Entlang der Gerhard – Hauptmann - Straße sollen in dem Plangebiet ca. 38 

Stellplätze senkrecht zur Straße festgelegt werden, gegliedert durch Bäume.  
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6. 1. Art und Maß der baulichen Nutzung  
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 ist festgesetzt als 

sonstiges Sondergebiet Kinder-Reha-Einrichtung. Zulässig sind Anlagen und 

Einrichtungen für die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen sowie für 

Mutter/Vater-Kind-Vorsorgemaßnahmen.  

 

Befristet auf die Zeit vom 01. November des Kalenderjahres bis zum 30. April 

des Folgejahres kann das Baugebiet als sonstiges Sondergebiet Hotel 

genutzt werden. Hier sind Anlagen und Einrichtungen zulässig, die dem 

Betrieb eines Hotels dienen. 

 

In diesem Sondergebiet Hotel sind außerdem zulässig: 
 

• Einrichtungen für externe hotelspezifische Dienstleister wie z.B. 

Physiotherapie und Gesundheitsberater 

• Sauna und Wellnesseinrichtungen,  

• Fitnesseinrichtungen,  

• Seminarräume. 

 

Das Hotel soll als Familien- und Gesundheitshotel genutzt werden, um die 

Kapazitätsauslastung der Fachklinik ganzjährig zu stabilisieren. Zielgruppen 

sind Familien sowie Kinder und Jugendliche (Schulklassen). Neben den 

Erholungs- und Freizeitangeboten sollen für diese angestrebten Zielgruppen 

private Rehabilitations- und Präventivmaßnahmen angeboten werden. Dazu 

gehören z.B. Gesundheits- und Präventivprogramme, Seminare und Trainings 

für Laufinteressierte, Fastenwochen und Ernährungsberatung.  

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 BauNVO mit der 

Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. Die GRZ gibt an, wieviel 

Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche gemäß § 19 

BauNVO überdeckt werden kann. Die privaten Grünflächen werden dabei 

nicht mitgerechnet. Die zulässige GRZ wird mit 0,5 festgesetzt. Gemäß § 19 

Abs. 4 darf die zulässige GRZ durch die Grundflächen von  
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1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,  

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

3. Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer 

Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem 

Ausmaß können zugelassen werden.  

 

Entsprechend dem ursprünglichen V+E-Plan ist auch für die Neubauten am 

Haus Möwe (Gebäude mit der Festsetzung III) ein versetztes Pultdach als 

Staffelgeschoss geplant. Die Außenkante des dritten Vollgeschosses muss 

dazu auf mindestens einer Gebäudeseite um mindestens 2,00 m vom 

aufsteigenden Außenmauerwerk zurückgesetzt werden. 

 

Die Gebäudehöhen (Traufhöhe max. 8,50 m und Firsthöhen max. 12,00 

m) werden ebenfalls aus dem V+E-Plan Nr. 2 übernommen und mit Bezug 

zu HN festgesetzt, so dass sich eine zulässige Traufhöhe von 21,00 m 

über HN und eine zulässige Firsthöhe von 24,00 m über HN als 

Höchstmaß ergibt. Um eine einheitliche Dachform zu erreichen, wird 

ergänzend dazu eine Dachneigung von maximal 16 ° festgelegt. 

 

Der Ersatzneubau am Haus Nordlicht wird wie der Bestand niedriger 

gehalten. Es ist hier eine Zweigeschossigkeit und eine Traufhöhe von 

20,50 m über HN und eine Firsthöhe von 21,50 m über HN als Höchstmaß 

festgesetzt.  

Die Dachneigung soll bei maximal 16 ° liegen.  
 
 
 
6.2. Bauweise und  überbaubare Grundstücksfläche 
 
Nach § 22 Abs. 4 BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, 

wobei Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig sind.  
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Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung der 

Baugrenze bestimmt. Die Abstandsregelungen gemäß Landesbauordnung 

M-V sind zu beachten. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig sowie bauliche 

Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 

sind oder zugelassen werden können 

Dazu gehören z.B. auch: 
 
• überdachte Sitzgruppen in Form von Pavillons bis zu einer maximalen 

Grundfläche von 15 m², 

• überdachte Fahrradunterstellplätze bis zu einer maximalen Grundfläche 

von 40 m². 

 
 
6.3.  Kapazitäten 
 
 
 
 

Bestand Planung 

 
 

Appartements 
ca. 

Betten 
ca. 

Appartements 
ca. 

Betten  
ca. 
 

Haus Möwe 
 

30 70 30 70 

Anbau Haus 
Möwe 
(2. BA) 

  20  60 

Haus 
Nordlicht 
 

16 43 16 43 

Anbau Haus 
Nordlicht 
(1. BA) 

14 31 

Gesamtzahl 46 113 80 204 
 
Die Kapazitätserhöhung beträgt nach jetzigem Planungsstand 91 Betten 
 
 
 
7.  Erschließung und Stellplätze 
 
 

Die Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über die Parkstraße. Das 

Klinikgelände ist allerdings für private PkW gesperrt. Die Zufahrt ist Rettungs- 

und Versorgungsfahrzeugen gestattet.  
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Für die Modernisierung und Erweiterung der Fachklinik ist die Satzung der 

Gemeinde Loddin über die Herstellung notwendiger Stellplätze 

(Stellplatzsatzung) vom 17. Januar 2007 (veröffentlicht im Usedomer 

Amtsblatt Nr. 02 vom 13.02.2007) zu berücksichtigen. 

 

Der Stellplatzbedarf wird gemäß der Anlage 1 der Satzung ermittelt: 

 
6.3  Beherbergungsbetriebe wie Hotels, 

Pensionen, Kurheime  
1 je 4 Betten  

7.3  Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für 
langfristig Kranke  

1 je 6 Betten  

 
Da die Gebäude saisonal befristet als Hotel genutzt werden dürfen, wird der 

höhere Stellplatzbedarf für Beherbergungsbetriebe zugrunde gelegt: Es ergibt 

sich danach für 204 Betten eine Bedarf von 51 Stellplätzen für Patienten bzw. 

Hotelgäste. 

 
Stellplatznachweis: 
 

 Vorhandene Stellplätze Geplante Stellplätze 

Parkstraße   18 
(außerhalb des 
Plangebietes) 

 
 

Innenhof  2  für Ärzte  

G. Hauptmannstraße   38  

Jägerstraße  6  
(außerhalb des 
Plangebietes) 

 
Gesamt  

 
64  

 
Mit damit insgesamt 64 Stellplätzen ist damit der Bedarf vollständig abgedeckt 

und auch für eine optionale Erweiterung ausreichend. 

 

8. Private Grünflächen  
 

Die privaten Grünflächen innerhalb des Plangebiets sind mit der 

Zweckbestimmung Spiel und Sport versehen und dienen den Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten der Patienten bzw. sind als Vorgarten entlang der 

Parkstraße gärtnerisch zu gestalten.  
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9. Grünordnerische Festsetzungen 
 
Für den Bebauungsplan wurde ein Umweltbericht (Teil 2 der Begründung; 

UmweltPlan GmbH September, Februar 2017) erarbeitet, in dem dargestellt 

wird, wie die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 

berücksichtigt wurden. 

In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurden die zu erwartenden Eingriffe 

in Natur und Landschaft ermittelt sowie die erforderlichen 

Kompensationsmaßnahmen festgelegt. 

Eingriffsschwerpunkt des Vorhabens ist der Verlust von 162 Bäumen sowie 

die zusätzlich zulässige Neuversiegelung von biotisch wirksamen 

Bodenflächen in einem Umfang von 1.011,60 m² (Erhöhung der zulässigen 

Grundflächen von GRZ 0,4 auf GRZ 0,5).  

 

Zur Kompensation der Eingriffe in die Biotopfunktion sowie zur Kompensation 

der zusätzlich zulässigen Neuversiegelung erfolgt die Inanspruchnahme eines 

Ökokontos (z.B. Öko-Konto VG 015 „Insel Görmitz“) oder ein anderes Öko-

Konto in der vom Eingriff betroffenen Landschaftszone „Ostseeküstenland“, 

da im Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Möglichkeiten für den 

Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft bestehen.  

Insgesamt werden zur Kompensation der Eingriffe in die Biotopfunktion 

1.193,23 KFÄ (m²) abgebucht.  

 

Als Kompensation für die Baumfällungen erfolgen im Geltungsbereich des B-

Plangebietes 16 Laubbaumpflanzungen der Mindestqualität Hochstamm, StU 

16/18 cm, 3xv, DB, regionale Herkunft „Norddeutsches Tiefland“, sowie eine 

Ausgleichszahlung in Höhe von voraussichtlich 31.499,84 € (brutto) an den 

Landkreis Vorpommern-Greifswald (für 173 nicht umsetzbare 

Baumpflanzungen; 182,08 € brutto je Baum). Die genaue Höhe der 

Ausgleichszahlung setzt der Landkreis im Genehmigungsbescheid für die 

Baumfällungen anhand aktueller Durchschnittspreise für Baumpflanzungen 

zum Zeitpunkt der beantragten Fällungen fest.  

 

Für den Ausgleich und Ersatz sind folgende Planungen, Nutzungsregelungen 

und Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) im Bebauungsplan festgesetzt.   
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Anpflanzen und Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
Im Bereich der festgesetzten PKW-Stellflächen sind mindestens 16 

standortgerechte Laubbäume der Pflanzqualität Hochstamm, StU 16/18 cm, 

3xv, DB, regionale Herkunft „Norddeutsches Tiefland“ zu pflanzen und bei 

Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Baumscheiben müssen mindestens 12 

m² groß sein und sind zu begrünen.  

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei 

Abgang wertgleich zu ersetzen.  

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind am verbleibenden 

Altbaumbestand zehn Fledermauskästen zu montieren und dauerhaft zu 

unterhalten. 

 

Als Hinweise sind im Bebauungsplan festgesetzt: 

Pflanzenlisten 
Für die Laubbaumpflanzungen wird die Verwendung nachfolgender 

Baumarten empfohlen: 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Fagus sylvatica   Rotbuche 

Quercus petraea   Traubeneiche 

Quercus robur    Stieleiche 

Tilia cordata    Winterlinde 

 

 

Baumfällungen und Gehölzrodungen (§ 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG) 
Nach § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG sind Baumfällungen und Gehölzrodungen im 

Zeitraum vom 01. März bis 30. September nicht zulässig. Über Ausnahmen 

entscheidet die Untere Naturschutzbehörde. 

 

Für Fällungen ist gesonderter Fällantrag bei der zuständigen 

Naturschutzbehörde zu stellen. 
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Artenschutz 
 

Für die Abprüfung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

wurde ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Relevant für 

diese Prüfung sind Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie 

europäische Vogelarten. Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

wurden im Zuge der Biotopkartierung nicht angetroffen.  

Die relevante Artenkulisse beschränkt sich auf baum- und 

gebäudebewohnende Fledermausarten, baumhöhlen- und gebäudebrütende 

Vogelarten sowie auf Vogelarten der Wald-, Park- und Gartenlandschaft. 

Folgende Festsetzungen sind in die Satzung aufgenommen und müssen 

beachtet werden, um die Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände bei der Umsetzung der Planung zu vermeiden: 

 

Maßnahmen zum Artenschutz (§ 9 Abs. 4  BauGB in Verb. mit  §§ 39 und 
44 ff BNatSchG) 

 
Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind die Bestimmungen des 

allgemeinen und besonderen Artenschutzes nach den §§ 39 und 

44 ff BNatSchG zu beachten. Zur Vermeidung der Einschlägigkeit 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind insbesondere zu beachten: 

 

1. Die Durchführung der Baufeldfreimachung und der Baumfällungen hat 

außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Sommerquartierzeit von 

Fledermäusen, d.h. im Zeitraum zwischen 1. November und 28. 

Februar, zu erfolgen. Sollten die Baufeldfreimachung und die Fällungen 

im Zeitraum 1. März bis 31. Oktober erfolgen, ist die Betroffenheit des 

Artenschutzes durch vorherige Kontrollen auszuschließen und bei der 

unteren Naturschutzbehörde. 

Die Festlegung erforderlicher Ersatzquartiere erfolgt durch die untere 

Naturschutzbehörde auf der Grundlage der Arten und der Anzahl der 

angetroffenen Individuen und Quartiere/Neststandorte. 

2. Vor Umbau bzw. Erweiterung von Gebäuden und vor einer 

Veränderung von Außenfassaden ist eine Erfassung und 

Bestandsaufnahme von Fledermäusen und Neststandorten 
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gebäudebrütender Vogelarten vorzunehmen. Das Kartierungsprotokoll 

ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 

Sofern Fledermausquartiere oder Neststandorte gebäudebrütender 

Vogelarten festgestellt wurden, sind die Bauarbeiten einzustellen und 

die weitere Vorgehensweise ist mit der unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Gegebenenfalls ist eine Ausnahme vom Artenschutz zu 

beantragen. 

 

Die Festlegung erforderlicher Ersatzquartiere erfolgt durch die untere 

Naturschutzbehörde auf der Grundlage der Arten und der Anzahl der 

angetroffenen Individuen und Quartiere/Neststandorte. 

 
 
10.  Wald 
 
Im Nordwesten des Plangebietes liegt eine Waldfläche. Nach § 20(1) des 

Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ist zur Sicherung vor 

Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ein Mindestabstand der baulichen 

Anlagen zum Wald von 30 m einzuhalten. Laut Waldabstandsverordnung 

Mecklenburg–Vorpommern können davon Ausnahmen zugelassen werden, 

jedoch nicht, wenn es sich um Anlagen handelt, die Wohnzwecken oder dem 

vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen. Die Waldabstandsgrenze 

ist in der Planzeichnung eingetragen. 

Das im südlichen Bereich angrenzende Flurstück Nr. 58 ist nach Angaben 

des zuständigen Forstamtes Neu Pudagla hingegen auf Grund seiner 

geringen Größe nicht als Wald einzustufen. Hier besteht keine Pflicht zur 

Einhaltung des Waldabstandes.  

 
 
11. Mediale Erschließung 
 

Das Plangebiet ist an das Leitungsnetz des zuständigen Zweckverbandes 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom sowie an das 

Stromnetz der e.dis Energie Nord AG angeschlossen. Die vorhandenen 

Kapazitäten für die mediale Ver- und Entsorgung sind ausreichend.  
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12. Löschwasser 
 
 

Die Löschwasserversorgung für den Erstangriff ist nach Angaben der 

örtlichen Feuerwehr durch das öffentliche Leitungsnetz abgesichert.  

 

Für den Objektschutz sind gemäß Brandschutzkonzept1  48m³/h über 2 

Stunden erforderlich. (= 96 m³/h). 

Da die Löschwasserversorgung hierfür aus dem öffentlichen Netz nicht 

gesichert ist, ist die Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen 

abzusichern. Hierzu soll der vorhandene Saugbrunnen (Außenbereich Haus 

Sonne, Entfernung ca. 40 m zur Jägerstraße) instandgesetzt und genutzt 

werden.  

 

Für die bestehenden Gebäude und den geplanten Anbau an das Haus 

Nordlicht liegt ein Brandschutzkonzept vor. Dieses wird für die weiteren, 

später zu errichtenden Gebäude im Zuge der Genehmigungsplanungen 

ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Möws, Dipl.-Ing. M.Eng. Ingenieur- und Sachverständigenbüro: Brandschutzkonzept 
Eweiterungsbau Ostseestrandklinik „Klaus Störtebeker“, Wolgast, 16.12.2016 



 

 
 
 
Teil II 
 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
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Gemeinde Seebad Loddin

Amt Usedom Süd

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 19  für die 2. Änderung des VE-Planes Nr. 3
"Kinder-Reha-Einrichtung der Johannesbad AG auf Usedom"
der Gemeinde Seebad Loddin

Planstand:

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluß

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB durch Beschluss der Gemeindevertretung

vom 13.09.2016 eingeleitet. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB durch Veröffentlichung im

Usedomer Amtsblatt am 19.10.2016 ortsüblich bekannt gemacht.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

2. Weiterführungsbeschluss als Bebauungsplan Nr. 19

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin hat in ihrer Sitzung am 28.03.2017 die Weiterführung des Bebauungsplanes

als  Bebauungsplan Nr. 19 für die 2. Änderung des VE-Planes Nr. 3  "Kinder- Reha-Einrichtung der Johannesbad AG auf

Usedom", beschlossen.

Die Weiterführung  als  Bebauungsplan Nr. 19   wurde im Usedomer Amtsblatt am 26.04.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                        (Der Bürgermeister)

3. Planungsanzeige

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPlG beteiligt worden.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                        (Der Bürgermeister)

4. Billigung des  Entwurfes

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin hat in ihrer Sitzung am 28.03.2017 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 19

zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die von der Planung berührten Träger

öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden sind mit dem Schreiben vom 10.05.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert worden.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                            (Der Bürgermeister)

5. Öffentliche Auslegung

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Anregungen und Bedenken während der

Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im

Usedomer Amtsblatt am 26.04.2017ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 19 und die Begründung haben in der Zeit vom 08. Mai 2017 bis einschließlich 09. Juni

2017 zu folgenden Stunden öffentlich ausgelegen:

montags, dienstags und mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und

donnerstags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und

freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                            (Der Bürgermeister)

6.  Erneute, eingeschränkte Trägerbeteiligung

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 a (3) BauGB mit dem

Schreiben vom 25.09.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                            (Der Bürgermeister)

7. Abwägungsergebnisse

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger

öffentlicher Belange am ......................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                         (Der Bürgermeister)

8. Übereinstimmungsvermerk

Der katastermäßige Bestand in der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 19 wurde am ......................... als richtig

dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur

grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1:1000 vorliegt. Regressansprüche können nicht geltend

gemacht werden.

Seebad Zinnowitz, den .........................                   ........................................................................

                                                                       (öffentlich best. Vermessungsingenieur)

9.  Satzungsbeschluß

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin hat in ihrer Sitzung am ......................... den Bebauungsplan, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) aufgrund des § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung des

Bebauungsplanes wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ......................... gebilligt.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                          (Der Bürgermeister)

10. Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                            (Der Bürgermeister)

11. Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 19 als Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von

jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im Usedomer

Amtsblatt am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln

in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB, §5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und

Erlöschung von Entschädigungsansprüchen (§44 BauGB) und auf Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V

vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Loddin ist mit Ablauf des ......................... in Kraft getreten.

Gemeinde Seebad Loddin, den .........................                    ..................................................

                                                                                            (Der Bürgermeister)

Präambel

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September  2004 (BGBl. I, S.2414),

zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015  (BGBl. I S. 1772, 1731), und in

Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) geändert durch Art. 4 Abs.

100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) wird nach Beschlussfassung durch die

Gemeindevertretung vom ......................... die Satzung der Gemeinde Loddin über den

Bebauungsplanes Nr. 19  für die 2. Änderung des VE-Planes Nr. 3  "Kinder-Reha-Einrichtung der

Johannesbad AG auf Usedom", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),

erlassen.

\171108 Kölpinsee BP19 Planz.dwg

Planzeichenerklärung

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §4 BauNVO)

Sondergebiet Kinder Reha-Einrichtung

(sonstiges Sondergebiet nach §11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,5 zulässige Grundflächenzahl als Höchstmaß

FH 24,00 Firsthöhe als Höchstmaß in m über HN

TH 22,00 Traufhöhe als Höchstmaß in m über HN

3. Bauweise, Baugrenze (§9 Abs.1 Nr.2  BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

abweichende Bauweise

4. Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 4)

Einfahrt

I

GR

OK Geb.

SD, PD

ZD, FD

4. Grünflächen (§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

private Grünfläche

Zweckbestimmung  Spiel und Sport

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§9 Abs.1 Nr.25a/b und Abs.6 BauGB)

Anpflanzen von Bäume und Sträuchern (§9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

Erhalten von Bäume und Sträuchern (§9 Abs.1 Nr.25b BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes Nr. 19

Flächen für Stellplätze

Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung,

hier: Gebäudehöhen und Dachneigung

Gebäudebestand

bestehende Flurstücksgrenzen und Nummern

Höhen über HN

6 - 16 ° zulässige Dachneigung

Grenze Waldabstand

SO Reha

Nutzungsschablone

Entwurf für die Auslegung

Text (Teil B)

Textliche  Festsetzung

Nr. 1      Art der Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 in Verb. mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, 11 BauNVO)

Das Plangebiet ist festgesetzt als sonstiges Sondergebiet Kinder-Reha-Einrichtung. Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für die Rehabilitation von Kindern und

Jugendlichen sowie für Mutter/Vater-Kind-Kuren.

Befristet auf die Zeit vom 01. November des Kalenderjahres bis zum 30. April des Folgejahres kann das Baugebiet als sonstiges Sondergebiet Hotel genutzt werden.

In diesem als sonstigem Sondergebiet Hotel festgesetzten Baugebiet sind Anlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Betrieb eines Hotels dienen.

In diesem Sondergebiet Hotel sind außerdem zulässig:

· Einrichtungen für externe hotelspezifische Dienstleister wie z.B. Physiotherapie und Gesundheitsberater

· Sauna und Wellnesseinrichtungen,

· Fitnesseinrichtungen,

· Seminarräume.

Nr. 2 Maß der baulichen Nutzung (§16 BauNVO)

Die Außenkante des dritten Vollgeschosses muss auf mindestens einer Gebäudeseite um mindestens 2,00 m vom aufsteigenden Außenmauerwerk zurückgesetzt

werden.

Nr. 3  Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche (§ 22 und § 23 BauNVO)

Nach § 22 Abs. 4 BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, wobei Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig sind.

Die Abstandsregelungen gemäß Landesbauordnung M-V sind einzuhalten.

Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Dazu zählen z.B. auch:

× überdachte Sitzgruppen in Form von Pavillons bis zu einer maximalen Grundfläche von 15m²,

× überdachte Fahrradunterstellplätze, die bis zu einer maximalen Grundfläche von 40m² auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind.

Nr. 4 Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20,

25 BauGB)

4.1. Anpflanzen und Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b  BauGB)

Im Bereich der festgesetzten PKW-Stellflächen sind mindestens 16 standortgerechte Laubbäume der Pflanzqualität Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB, regionale

Herkunft „Norddeutsches Tiefland“ zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Baumscheiben müssen mindestens 12 m² groß sein und sind zu begrünen.

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei abgang wertgleich zu ersetzen.

4.2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind am verbleibenden Altbaumbestand zehn Fledermauskästen zu montieren und dauerhaft zu unterhalten.

SO RH

a

St

Gesamtplan des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 3 mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 19 -           M1:1000

(nachrichtliche Darstellung)

Lage im Ort

4.3 Artenschutz (§ 9 Abs. 4  BauGB in Verb. mit  §§ 39 und 44 ff BNatSchG)

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind die Bestimmungen des allgemeinen und besonderen Artenschutzes nach den §§ 39 und 44 ff BNatSchG

zu beachten. Zur Vermeidung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind insbesondere zu beachten:

1. Die Durchführung der Baufeldfreimachung und der Baumfällungen hat außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Sommerquartierzeit von

Fledermäusen, d.h. im Zeitraum zwischen 1. November und 28. Februar, zu erfolgen. Sollten die Baufeldfreimachung und die Fällungen im

Zeitraum 1. März bis 31. Oktober erfolgen, ist die Betroffenheit des Artenschutzes durch vorherige Kontrollen auszuschließen und bei der

unteren Naturschutzbehörde.

Die Festlegung erforderlicher Ersatzquartiere erfolgt durch die untere Naturschutzbehörde auf der Grundlage der Arten und der Anzahl der

angetroffenen Individuen und Quartiere/Neststandorte.

2. Vor Umbau bzw. Erweiterung von Gebäuden und vor einer Veränderung von Außenfassaden ist eine Erfassung und Bestandsaufnahme von

Fledermäusen und Neststandorten gebäudebrütender Vogelarten vorzunehmen. Das Kartierungsprotokoll ist der unteren Naturschutzbehörde

vorzulegen.

Sofern Fledermausquartiere oder Neststandorte gebäudebrütender Vogelarten festgestellt wurden, sind die Bauarbeiten einzustellen und die

weitere Vorgehensweise ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Gegebenenfalls ist eine Ausnahme vom Artenschutz zu

beantragen.

Die Festlegung erforderlicher Ersatzquartiere erfolgt durch die untere Naturschutzbehörde auf der Grundlage der Arten und der Anzahl der

angetroffenen Individuen und Quartiere/Neststandorte.

Hinweise

Kompensationsmaßnahmen

Zur Kompensation der Eingriffe in die Biotopfunktion sowie zur Kompensation der zusätzlich zulässigen Neuversiegelung erfolgt die

Inanspruchnahme eines Ökokontos in der vom Eingriff betroffenen Landschaftszone „Ostseeküstenland“ (z.B. Öko-Konto VG 015 „Insel

Görmitz“ oder ein anderes Öko-Konto in der vom Eingriff betroffenen Landschaftszone „Ostseeküstenland“).

Als Kompensation für die Baumfällungen erfolgen im Geltungsbereich des B- Plangebietes 16 Laubbaumpflanzungen  sowie eine Ausgleichszahlung

an den Landkreis Vorpommern-Greifswald

Baumfällungen und Gehölzrodungen (§ 39 Abs. 5 Nr.2 BNatSchG)

Nach § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG sind Baumfällungen und Gehölzrodungen im Zeitraum vom 01. März bis 30. September nicht zulässig. Über

Ausnahmen entscheidet die Untere Naturschutzbehörde.

Pflanzenlisten

Für die Laubbaumpflanzungen wird die Verwendung nachfolgender Baumarten empfohlen:

Carpinus betulus (Hainbuche), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Tilia cordata (Winterlinde)

Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen

Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für

Bodendenkmalpflege anzuzeigen.

Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerrreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen,

Skelettreste, Münzen u.ä.) oder auffällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 des

DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.

Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die

den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach

Zugang der Anzeige.

24.02.2017
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